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Ein und zwanzigste Sitzung, 9. Weinm.

Präsident: Kühn.
Folgende Zuschrift wird verlesen:

Erklärung der Deputirten der dreyUr-
ständen, Uri, Schwytz und Unter,
walben—an die übrige Mitglieder
d e r Ta gsatz u n g t n Bern.

Zwischen Furcht und Hofnung waren unsere Empfin.
düngen getheilt, als wir Deputirte von unsern Can,

tonaltagsatzungen nach der helvetischen hinreisten, und

da wir nach einer kränkenden Zögerung in Euere Mitte
eingetreten, so glaubten wir nach Wunsch und Pflicht
zum allgemeinen und besonderen Besten mitwirken zu

können: Allein da in der Folge Grundsätze ausgestellt

und angenommen worden » die in ihrem Geist und

Sinne dein Wunsch und den Bedürfnissen unsers Volkes
und unsern mitgegebenen Anleitungen ganz und gar
widersprechen; so sehen wir uns gezwungen zur Ver.
Wahrung unserer Ehre und zu unserer Sicherheit, wie
auch zur Beydehaltung der öffentlichen Ruhe bey un-
scrm Volk, in die Mitte unserer Committentcn zurük

zu kehren, und ihnen die wahre Lage der Sachen

mitzutheilen, und da wir für die Wohlfart unseres

Volkes, so lange wir seine Vorstellcr sind, nach Pflicht
und Auftrag wachen und sorgen sollen, so wollen wir
die Rechte und Freyheiten unserer Cantone auf das

feycrlichste vorbehalten und verwahret wissen, und ver.

langen und hoffen zuversichtlich, daß man mit Beschlüs-

sen, Verordnungen und Maßnahmen jeder Art, die

auf unsere Cantone einigen Bezug habe», einhalten

werde, bis und so lange unsere Committenten ihre
Gesinnungen für die Zukunft werden geäusserl haben.

Bern 9. Weinm. igoi.
Müller, Mlandammann.
Aloys Reding.
Von flue, Abgesandter.

Die Versammlung beschließt die Mittheilung dieser

Zuschrift an den Vollz. Rath, und die Nicdersetzung

einer Cvmmißion, die morgen einen Bericht über diese

Angelegenheit erstatten soll. Der Präsident ernennt in
diese Cvmmißion die BB. Bolt, Nusca, Weber,
Lcgler und Muret.

Weitere von der Zu Revision des Mmuzipall-
tätSges?i;esniederg?ftztelt Cotnißlon des ge-
seyg. Rathes vorgetragene Gesetzvorschläge.

Gesetzvorschlag
über die Verwaltung der Gemeindgüter.

Der gesetzgebende Rath,
Nach Anhörung seiner zur Revision des Munizipali,

tätsgesetzes verordneten Cvmmißion;
In Erwägung, daß durch die Aenderung der Grnnd.

läge, auf welcher daS MunizipalitätSgesetzes vom
Hornung >799 beruhte, die Rüknahme alier Theile
dieses Gesetzes nothwendig wurde;

In Erwägung, daß dadurch in Betreff der Vcr.
wallung derjenigen Güter, die das ausschließliche Et.
genthum einer Heymaths. oder Bürgergcmeindsgenoft
senschast ausmachen, eine Lücke entstanden, welche
durch ein besonderes Gesetz ergänzt werden muß;

In Erwägung endlich, sowohl der durch das Gesetz

vom veränderten Verhältnisse dieser
Gemeindsgenossenschaftci, zu der Ortspolizevbehörde,'
als aber mehrerer durch die Erfahrung an Tag ge.
kommener Mängel in den Bestimmungen des zweyten
Theils des aufgehobenen Munizipalitätsgesctzcö vom i;.,
Hornung 1799; beschließt:

Erster Abschnitt.
Zusammensetzung »nd Bildung der Ge.

m e i n d s k a m m e r n.
». Jede Heymaths. oder Gcmcintsgenossenschaft hat

z» Besorgung der im Art. ausgedrukren Angelegen,
heìtîn eine GemeindSkammcr.

2. Sie soll wenigstens ans z und höchstens aus 15
Mitgliedern bestehen.. Ihre Anzahl wird von der vr»
deutlichen Generalversainlung der Gemeinds- oder Hcy-
malhsqenossen im Maymonat fcstgesezl und abgeändert.

Um in die Gemeindskammer wählbar zu seyn,
muß Jemand zu der Generalversammlung der Ortsbür.
ger Zutritt und das azste Jahr erreicht haben, auch
mit keinem der bereits gewählten Mitgliedern im ersten
Grade des Geblüts verwandt seyn.

Jede gegen diese Bedingnisse der Wahlfähigkeit vor.
genommene Wahl ist ungültig.

4. Der Vorsitzer der Gemeindskaminer wird von
der Gcmeindskammer selbst aus der Zahl ihrer Glieder
alle Jahr neu erwählt. Der austrctende ist also gluch
wieder wahlfähig.

5. Jede Gcmeindskammer hat einen Secretair,
der von ihr gewählt wird; auch mag ein Mitglied
der Gemeindskaminer desselben Stelle versehen; ferner
einen oder mehrere Weibel zur Abwart.

6. Die Gemeindskammern werden jährlich zum
dritten Theil erneuert; die Austrctcnden sind also gleich
wieder wahlfähig.
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7. Der am Plaz eines Mitglieds der Gemeindskam.

mer erwählte Burger/ das seineZeil nicht vollendet hat/

trittet in Betreff der Dauer seiner Stelle an den Plaz
desienigen, den er ersezt.

8. Wenn ein Mitglied der Gemeindskammer durch

anhaltende Krankheit / Abwesenheit oder aus andern

Gründen an der Erfüllung seiner Amtspflichten gehin-

der! wird/ so wie auch wenn solches durch Tod / Ent-
lassung oder sonst gänzlich von seiner Stelle abtreten

wurde/ so kann die Gemeindskammer in ersten» Fall
bis zu Hebung der eingetretenen Hindernisse/ im leztern

aber bis zur Abhaltung der ordentlichen Generalver-

sammlung der Gemeindsgenossen im Maymonw, vessel,

ben Stelle ersetzen.

y. In Gemeinden / deren stimmfähige Genossen die

Zahl von ?o übersteigen/ sind der Gemeindskammer,

in Betreff der Verwaltung der Gemeindsgütee / Ge.
meindscommissacicn bcyqeordnet.

Ihre Anzahl ist der doppelten Anzahl dir Mitglieder
der Geincindskaiilmcr gleich.

Sie werden ebenfalls in der Gencralverfammlmg
der Gemeindsgenossen im Maymonat und zwar alte

Jahr neu gewählt/ und es haben die im Art. ; vorge.
schrieben? Bedingnisse der Wahlfähigkrir auch rüksicht-

iich auf sie Plaz. Die Abtretende» sind also gleich

wieder wählbar. In den Versammlungen der Ge>

meindskammer/ denen sie nach Art. beygezogcn

werden müsse»/ haben sie mit den Mitgliedern berfel-
dm gleiches Slimmrccht.

Zweyter Abschnitt.
Von der Generalversammlung der Ge-

in einds. oder Heymachs gen offen.
10. Jede Heymaths« oder Gemeindsgenvssenschast

hat eine Generalversammlung der Gemeinds- oder

Heymathsgenosscn.

m. Um zu der Generalversammlung der Gemeinds-
oder HeymathSgenossen Zutritt zu haben / muß Jemand
entweder von einem HeymathSgenossen abstammen oder

einer Heymathsgenoßin richterlich zugesvrvchen / oder

endlich auf gesetzliche Weise in das Heymachsrecht auf.

genommen worden sey»/ anbey das -oste Jahr Alters
zurükgelcgt haben/ nnd weder fallit (vergeldslaget/
vergantet) seyn/ noch unter der Straft eines Crimi,
nalurkheils liegen.

In denjenigen Gemeinden/ wo das Recht der Be-
Nutzung der Gemeindgüter nicht ausschließlich auf die

Qualität eines HeymathSgenossen eingeschränkt/ son-

dern zum Theil ohne Rüksicht auf die Person, an den

Besitz von Grundstücken geknüpft oder als ein beweg!«.

ches Eigenthum behandelt wird/ sollen/ so lang keine

Sonderm,g des Gcmeindguts zwischen den Heymachsge.
nvssen und den übrigen Antheilhadern vor sich gegan.
gen ist/ bey deiijenigen Verhandlungen, so ihr Interesse
betreffen, auch diese, wenn sie schon nicht Gemeindsae.
«offen sind, zu der Generalversammlung der Hcy.,
malhsgcnossen deygezogen werden.

is. Der Präsident der Gemeindskammer hat bey
der Versammlung der Gemeindsgenossen den Voà
Der Eccretair der Gemeindskammer führt das Pro,
tokoll, und vierj Bürger, die der Präsident jed.smal
ernennen wird, übernehmen die Verrichtungen der
Slimmzähler.

Die Generalversammlung der Gemeindsgenossen
versammelt sich ordentlicher Weise im
jeden Jahrs, an einem von der Gemeindskammer zu
bestimmenden Tag, und ausserordenllicher Weise jedes-,

mal, wenn die Gemeindskammer die Zusammenberu»
fung derselben nothwendig finden wird.

i-i. Die Zusa-nmrnderufnng der Generalyersamm,
lung der Gemeindsgenossen wag nach eines jeden Orts
Gebräuchen und Uebungen geschehen; doch soll dabey
die Bekanntmachung des Versammlungstages von den

Kanzeln derjenigen Kirche, wohin die Gemeinde kirch»
spänjg ist, niemals unterlassen werden.

15. Von jeder Zusammenderufnng der Generalver»
sammlung der Gemeindsgenossen soll dem Minen!'--.
Ammaim des Gemeinderathsbezirks Nachricht ertheilt
werden, der denselben beywohnen kann, ohne j doch
ein Stimmrecht zu haben, es sey dann die Sache,
daß er selbst ein stimmfähiger Gemei'ndsgcnosse sey.

Er wacht für die Sicherheit der Versammlung, so

wie auch über die Beobachtung der Ruhe und Ordnung
in derselben, und hat das Recht Vorstellungen zu
machen, wenn die Generalversammlung etwas, das
den Gesetzen zuwider seyn sollte, vornehmen würde-.

Im Fall seine Vorstellungen kein Gehör fänden, wird
er den Vorfall dem Distriklsstatchalter einberichten.

16. Das Zusammentreten der Generalversammlung
der Gemeindsgenossen, das nicht nach Maßgab obige?
Vorschriften statt hat, so wie auch die Behandlung
anderer Gegenstände, als ihr durch de» folgenden Act.
angewiesen sind, ist verboten, und sollen die, so daran
Antheil nehmen, nach Maßgab des Gesetzes vom
bestraft werden.

17. Die Generalversammlung der Gemeindsgenossn
beschäftigt sich in allen Gemeinden ohne Unterschied

1) Mit dem Entscheid über die Frage: Ob ein
auf den, Register der stimmfähigen Gemeindsgenossen
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stehender anwesender Bürger, über dessen Zutrittsfähig-
kett zu der Generalversammlung bey Ablesung des Re-

gisters Zweifel erhoben werden, der Versammlung bey,

wohnen dürfe?
2) Mit Festsetzung der Anzahl Mitglieder der Ge.

mcindskammer, so wie auch mit der Abänderung

derselben.

z) Mit der Wahl der Mitglieder der Gcmeindskamer.

4) Mit Bestimmung und Abänderung der Gehalte

der Mitglieder der Gemeindskammer.

5) Mit Bewilligung der Angreifung des Capital-
Fonds der Gemeindsgüter, wobey jedoch die Genehmi-

gung der Vcrw. Kassier des Cantons vorbehalten bleibt.

6) Mit Bewilligung der anderwärtigen Bestimmung
eines gemeinen Stiftungsguts, unter obigem Vorbehalt.

6) a. Mit der allfälligen Sönderung solcher Ge-

meindsgüter, die noch andere rechtmäßige Antheilha-
der als die Gemeindsgenossen haben.

7) Mit der Abnahme der Rechnung des Gemein-

deraths über die Verwaltung der Gemeindgüter.

8) Mit der Festsetzung der Bedingnissc zur Aufnahme

in das Heymathsrecht ihrer Gemeinde, in den Fallen,

wo den Gemeinden solches ftey gelassen wird.

y) Mir der Annahme neuer Hcymalhs. oder Ge-

mcindsgenvssen.

y) a. Mit der Passation der Gemeinds- oder Hey-

mathsgenossen-Register.
10) Mit der Bestimmung der Verwendung des

Ertrags der Gemeindsgüter, die nicht Slistungsgüter

sind, überhaupt.

11) Mit Bestimmung einer Summe, über welche

die Gemeindskammer von ihr aus verfügen kann.

12) Mit jedem andern Gegenstand, den die Ge-

mcindskammer ihr vorzulegen gulfinden wird.

18. In den Gemeinden, deren stimmfähige Genos,

ftn die Zahl der 5° übersteigen, beschäftigt sich di?

Generalversammlung ferner mit der Wahl der Ge-

memds-Commissarien.

iy. In den Gemeinden, deren stimmfähige Genos-

stîftihl unter 50 fällt, endlich

») Mit der Autorisation der Gemeindskammer zu

Ankaufung oder Austauschung von Liegenschaften.

2) Zu Geldanleihen, für welche die Gesamtheit der

Gemeindsgenossen oder die Gemeindgüter haften sollen.

;) Zu Gelddarlà
4) Zu Ar.hedung oder AusHaltung vonRechtshändeln.

2-?. Die Generalversammlung kann aliein über die

Vorschläge, die ihr von der Gemeindskammer gemacht

wscden, den Fall des tz. 17. Abschnitt ausgenommen,

Beschlüsse fassen, und muß solche unbedingt annehmen
oder verwerfen. Die Gemeindskammer ist aber befugt,
den verworfenen Gegenstand in einem neuen nach dem
in der Berathung der Generalversammlung geäußerten
Wünschen oder sonst abgeänderten Vorschlag, der Ver-
sammlung jederzeit wieder vorzulegen.

Anbey bleibt jedem Mitglied unbenommen, übe«
Gegenstände, die in den Verrichtungen der Gmerawer-
sammlung liegen, Anträge zu thun; es soll aber über
solche in der nemlichen Sitzung keine Berathung eröff«
net und kein Beschluß gesaßt, sondern dieselben sollen
der Gemeindskammer zur Untersuchung übersandt, unk
von ihr bey der nächsten Versammlung ein Vorschlag
zur Annahme oder Verwerfung des Antrags vorge-
legt werden.

21. Die Generalversammlung der Gememdsgenoffen
hält ein Protokoll ihrer Verhandlungen, weiches jewei,
ien von dem Vorsitzer, dem Secretär und Stimmzäh-
lern unterzeichnet, und in dem Secretariat der Ge-
mcindskammer aufbewahrt werden soll.

21. a) Wenn über die Gefttzförmigkeit der VerHand-
lungen einer Generalversammlung der Gemeindsgenos-
sen Streitigkeiten entstehen sollten, so wird die Vcrwal-
tungskammer des Cantons, unter Vorbehalt der Wei-
terziehung an den Votlzichungsrath, darüber entscheiden.

Wahl der Mitglieder der Gemein dS-
Kammer.

22. Bey der Wahl der Mitglieder der Gemeinds-
Kammer soll in alle Wege so verfahren werden, wie
das Gesetz solches in Betreff der Wahl
der Gemeindräthe im Artikel bis vorschreibt?
mit dem Unterschied, daß alle, die in gedachtem Ge-
setz der Generalversammlung der Orlsbürger, dem Ge-
meinderalh, seinem Präsidenten und Secretär aufge,
tragenen Verrichtungen, von der Generalversammlung
der Gemeindsgenossen, der Gemeindskammer, ihrem
Präsidenten und ihrem Secretär zu verstehen sind.

2Z. Auf die gleiche Weise gelten auch alle die in
erwähntem Gesetz in Betreff der Wahl der Ortsge«
meindcommissarien Artikel enthaltene Vorschriften,
in denjenigen Ortsgcmeinden, wo nach gegenwärtigem
Gesetz Vcrwaltungscommissarien ernennt werden sollen,

für die Wahl dieser Commißion.
24. Die einsweilen von der Generalversammlung der

Gemeindsgenossen vorgenommenen Wahlen sollen durch
einen von dem Präsident, dem Secrcrär und den Stim.
zählern beglaubigten Auszug ans dem Protokoll dem

Gemeindsrath des Bezirks zugesandt werden.

(Der Beschluß folgt.)
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